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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 24. Februar bis 28. Februar 2025 tagen folgende 
Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Mittwoch, 26. Februar 2025
15.00 Uhr Gemeinsamer Kreiswahlausschuss für die 
     Bundestagswahlkreise 109 & 113, 
     Saal 1, Seidenweberhaus, Theaterplatz 1
15.30 Uhr  Sitzung des Ausschuss für Verwaltung, Ordnung
     und Sicherheit gemeinsam mit dem Betriebsaus-
     schuss Zentrales Gebäudemanagement, Saal 1,  
     Seidenweberhaus, Theaterplatz 1
	 	 	 	 	 nichtöffentliche	Sitzung
16.00 Uhr 30. Haupt- und Beschwerdeausschuss, Saal 1, 
     Seidenweberhaus, Theaterplatz 1
17.00 Uhr  35. Ratssitzung, Saal 1, Seidenweberhaus, 
    Theaterplatz 1

BEKANNTMACHUNGEN

JAHRESABSCHLUSS DER EGK ENTSOR-
GUNGSGESELLSCHAFT KREFELD GMBH 
& CO.KG

Die	 Gesellschafterversammlung	 der	 EGK	 Entsorgungsgesell-
schaft	Krefeld	GmbH	&	Co.	KG	hat	am	13.	Mai	2024	den	Jahres-
abschluss 2023 festgestellt.

Nach Abzug der Vorabvergütung der Komplementär-GmbH wird 
der Gewinn den Kommanditisten entsprechend ihren Gesell-
schafteranteilen	auf	ihren	Kapitalkonten	gutgeschrieben.

Jahresabschluss	und	Lagebericht	werden	im	Unternehmensre-
gister	(vorm.	Bundesanzeiger)	veröffentlicht.	Sie	 liegen	ab	so-
fort bis zum 28. Februar 2025 von montags - freitags von 9.00 
- 12.00 am Sitz der Verwaltung, Parkstr. 234, 47829 Krefeld-Uer-
dingen,	zur	Einsichtnahme	aus.	

Die	mit	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberich-
tes	 beauftragte	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	 dphg	 GmbH,	
Eichendorffstraße	46,	47800	Krefeld,	hat	am	29.	Februar	2024	
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteil:

„Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 der	 EGK	 Entsorgungsgesell-
schaft	Krefeld	GmbH	&	Co.	KG	bestehend	aus	der	Bilanz	zum	31.	
Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2023	sowie	dem	
Anhang,	 einschließlich	 der	 Darstellung	 der	 Bilanzierungs-	 und	
Bewertungsmethoden	 -	 geprüft.	 Darüber	 hinaus	 haben	wir	 den	
Lagebericht	 der	 EGK	 Entsorgungsgesellschaft	 Krefeld	 GmbH	 &	
Co.	KG	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	
2023	geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen	Erkenntnisse

 » entspricht	der	beigefügte	Jahresabschluss	in	allen	wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten	 und	 diesen	 gleichgestellten	 haftungsbeschränkten	
Personenhandelsgesellschaften	 i.S.d.	 §	 264a	 Abs.	 1	 HGB	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 sowie	 den	 er-
gänzenden	 Bestimmungen	 des	 Gesellschaftsvertrags	 und	
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage	der	Gesellschaft	zum	31.	Dezember	2023	 sowie	 ihrer	
Ertragslage	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 bis	 zum	 
31. Dezember 2023 und 

 » vermittelt	der	beigefügte	Lagebericht	insgesamt	ein	zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen	Belangen	steht	dieser	Lagebericht	in	Einklang	mit	dem	
Jahresabschluss,	 entspricht	 den	 deutschen	 gesetzlichen	
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.	Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	
1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prüfung	zu	keinen	Einwen-
dungen	gegen	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Jahresabschlus-
ses	und	des	Lageberichts	geführt	hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts	 in	 Übereinstimmung	 mit	 §	 317	 HGB	 unter	 Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts“	 unseres	 Bestätigungsvermerks	 weitergehend	
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
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forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um	 als	 Grundlage	 für	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresab-
schluss	und	zum	Lagebericht	zu	dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gesellschafter-
rats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung	 des	 Jahresabschlusses,	 der	 den	 deutschen,	 für	 haf-
tungsbeschränkte	 Personenhandelsgesellschaften	 geltenden	
handelsrechtlichen	 Vorschriften	 sowie	 den	 ergänzenden	 Be-
stimmungen	 des	 Gesellschaftsvertrags	 in	 allen	 wesentlichen	
Belangen	entspricht,	und	dafür,	dass	der	Jahresabschluss	unter	
Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild	der	Vermögens-,	 Finanz-	 und	Ertragslage	der	Gesellschaft	
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen	 Grundsätzen	 ordnungsmäßiger	 Buchführung	 als	
notwendig	 bestimmt	 haben,	 um	 die	 Aufstellung	 eines	 Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen	aufgrund	von	dolosen	Handlungen	(d.	h.	Manipu-
lationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder	 Irrtümern	 ist.	 Bei	 der	 Aufstellung	 des	 Jahresabschlusses	
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit	 der	 Gesellschaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche	Gegebenheiten	entgegenstehen.	Außerdem	sind	die	
gesetzlichen	Vertreter	verantwortlich	für	die	Aufstellung	des	La-
geberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffendes	Bild	von	der	Lage	der	
Gesellschaft	 vermittelt	 sowie	 in	 allen	 wesentlichen	 Belangen	
mit	dem	Jahresabschluss	in	Einklang	steht,	den	deutschen	ge-
setzlichen	Vorschriften	entspricht	und	die	Chancen	und	Risiken	
der	zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	darstellt.	Ferner	sind	die	
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	als	notwendig	erachtet	haben,	
um	die	Aufstellung	eines	Lageberichts	in	Übereinstimmung	mit	
den	anzuwendenden	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	zu	er-
möglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen	im	Lagebericht	erbringen	zu	können.	Der	Gesellschaf-
terrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses	zur	Aufstellung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen,	ob	der	Jahresabschluss	als	Ganzes	frei	von	wesentlichen	
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern	ist	und	ob	der	Lagebericht	insgesamt	ein	zutreffendes	
Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	we-
sentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	mit	den	bei	
der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	steht,	den	
deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	die	Chan-
cen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutreffend	 dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lagebericht	bein-
haltet.	Hinreichende	Sicherheit	ist	ein	hohes	Maß	an	Sicherheit,	

aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit  
§	317	HGB	unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprü-
fer	 (IDW)	 festgestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden	 als	 wesentlich	 angesehen,	 wenn	 vernünftigerweise	
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf	der	Grundlage	dieses	Jahresabschlusses	und	Lageberichts	
getroffenen	 wirtschaftlichen	 Entscheidungen	 von	 Adressaten	
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	
falscher	 Darstellungen	 im	 Jahresabschluss	 und	 im	 Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen	bzw.	das	Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	be-
inhalten können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	relevanten	internen	Kontrollsystem	und	
den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrun-
gen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang	 mit	 Ereignissen	 oder	 Gegebenheiten	 be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss	 und	 im	 Lagebericht	 aufmerksam	 zu	 ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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 » beurteilen	wir	Darstellung,	Aufbau	und	Inhalt	des	Jahresab-
schlusses	insgesamt	einschließlich	der	Angaben	sowie	ob	
der	Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Geschäftsvor-
fälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	Jahresabschluss	
unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	
der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	des	Unternehmens.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen	Vertretern	dargestellten	zukunftsorientierten	Angaben	
im	Lagebericht	durch.	Auf	Basis	ausreichender	geeigneter	
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den	 zukunftsorientierten	 Angaben	 von	 den	 gesetzlichen	
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten	 Angaben	 aus	 diesen	 Annahmen.	 Ein	
eigenständiges	 Prüfungsurteil	 zu	 den	 zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben	wir	nicht	ab.	Es	besteht	ein	erhebliches	unvermeid-
bares	Risiko,	dass	künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	
zukunftsorientierten	Angaben	abweichen.	Wir	erörtern	mit	
den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie	 bedeutsame	 Prüfungsfeststellungen,	 einschließlich	
etwaiger	bedeutsamer	Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	
die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.“

Krefeld,	den	24.	Januar	2025
Der	Geschäftsführer
Prof.	Dr.-Ing.	Hermann-Josef	Roos

JAHRESABSCHLUSS DER EAG  
ENTSORGUNGSANLAGENGESELL-
SCHAFT KREFELD GMBH & CO.KG
Die	Gesellschafterversammlung	der	 EAG	Entsorgungsanlagen-
gesellschaft	Krefeld	GmbH	&	Co.	KG	hat	am	13.	Mai	2024	den	
Jahresabschluss	2023	festgestellt.

Nach Abzug der Vorabvergütung der Komplementär-GmbH wird 
der Gewinn den Kommanditisten entsprechend ihren Gesell-
schafteranteilen	auf	ihren	Kapitalkonten	gutgeschrieben.

Jahresabschluss	und	Lagebericht	werden	im	Unternehmensre-
gister	(vorm.	Bundesanzeiger)	veröffentlicht.	Sie	liegen	ab	so-
fort bis zum 28. Februar 2025 von montags - freitags von 9.00 
- 12.00 am Sitz der Verwaltung, Parkstr. 234, 47829 Krefeld-Uer-
dingen,	zur	Einsichtnahme	aus.	

Die	mit	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberich-
tes	 beauftragte	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	 dphg	 GmbH,	
Eichendorffstraße	46,	47800	Krefeld,	hat	am	29.	Februar	2024	
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteil:

„Wir	haben	den	Jahresabschluss	der	EAG	Entsorgungsanlagen-
gesellschaft	Krefeld	GmbH	&	Co.	KG	-	bestehend	aus	der	Bilanz	
zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2023	
sowie	 dem	 Anhang,	 einschließlich	 der	 Darstellung	 der	 Bilan-
zierungs-	 und	 Bewertungsmethoden	 geprüft.	 Darüber	 hinaus	
haben	wir	den	Lagebericht	der	EAG	Entsorgungsanlagengesell-
schaft	Krefeld	GmbH	&	Co.	KG	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar 
bis	zum	31.	Dezember	2023	geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen	Erkenntnisse

 » entspricht	der	beigefügte	Jahresabschluss	in	allen	wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten	 und	 diesen	 gleichgestellten	 haftungsbeschränkten	
Personenhandelsgesellschaften	 i.S.d.	 §	 264a	 Abs.1	 HGB	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 sowie	 den	 er-
gänzenden	 Bestimmungen	 des	 Gesellschaftsvertrags	 und	
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage	der	Gesellschaft	zum	31.	Dezember	2023	 sowie	 ihrer	
Ertragslage	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 bis	 zum	 
31. Dezember 2023 und

 » vermittelt	der	beigefügte	Lagebericht	insgesamt	ein	zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen	Belangen	steht	dieser	Lagebericht	in	Einklang	mit	dem	
Jahresabschluss,	 entspricht	 den	 deutschen	 gesetzlichen	
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.	Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	
1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prüfung	zu	keinen	Einwen-
dungen	gegen	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Jahresabschlus-
ses	und	des	Lageberichts	geführt	hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts	 in	 Übereinstimmung	 mit	 §	 317	 HGB	 unter	 Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts“	 unseres	 Bestätigungsvermerks	 weitergehend	
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um	 als	 Grundlage	 für	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresab-
schluss	und	zum	Lagebericht	zu	dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gesellschaf-
terrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung	 des	 Jahresabschlusses,	 der	 den	 deutschen,	 für	 haf-
tungsbeschränkte	 Personenhandelsgesellschaften	 geltenden	
handelsrechtlichen	 Vorschriften	 sowie	 den	 ergänzenden	 Be-
stimmungen	 des	 Gesellschaftsvertrags	 in	 allen	 wesentlichen	
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Belangen	entspricht,	und	dafür,	dass	der	Jahresabschluss	unter	
Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	der	Gesellschaft	
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit	 den	 deutschen	 Grundsätzen	 ordnungsmäßiger	 Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses	 zu	 ermöglichen,	 der	 frei	 von	wesentlichen	
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. 
h.	Manipulationen	der	Rechnungslegung	und	Vermögensschä-
digungen)	oder	Irrtümern	ist.	Bei	der	Aufstellung	des	Jahresab-
schlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die	 Fähigkeit	 der	 Gesellschaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder	 rechtliche	 Gegebenheiten	 entgegenstehen.	 Außerdem	
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstel-
lung	 des	 Lageberichts,	 der	 insgesamt	 ein	 zutreffendes	 Bild	
von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	wesent-
lichen	 Belangen	 mit	 dem	 Jahresabschluss	 in	 Einklang	 steht,	
den	 deutschen	 gesetzlichen	 Vorschriften	 entspricht	 und	 die	
Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutreffend	
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für	 die	Vorkehrungen	 und	Maßnahmen	 (Systeme),	 die	 sie	 als	
notwendig	 erachtet	 haben,	 um	die	 Aufstellung	 eines	 Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen	Vorschriften	zu	ermöglichen	und	um	ausreichende	
geeignete	Nachweise	 für	die	Aussagen	 im	Lagebericht	erbrin-
gen	zu	können.	Der	Gesellschafterrat	ist	verantwortlich	für	die	
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses zur Aufstellung 
des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen,	ob	der	 Jahresabschluss	als	Ganzes	 frei	von	wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen	 oder	 Irrtümern	 ist	 und	 ob	 der	 Lagebericht	 insgesamt	 ein	
zutreffendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	
in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	
mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der	unsere	Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lage-
bericht	beinhaltet.	Hinreichende	Sicherheit	 ist	ein	hohes	Maß	
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung	mit	§	317	HGB	unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	
Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	
ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	 durchgeführte	 Prüfung	
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise	erwartet	werden	könnte,	dass	sie	einzeln	oder	
insgesamt	die	auf	der	Grundlage	dieses	Jahresabschlusses	und	
Lageberichts	getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	
Adressaten beeinflussen. 

Während	der	 Prüfung	üben	wir	 pflichtgemäßes	 Ermessen	aus	
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	
falscher	 Darstellungen	 im	 Jahresabschluss	 und	 im	 Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen	bzw.	das	Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	be-
inhalten können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	relevanten	internen	Kontrollsystem	und	
den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrun-
gen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang	 mit	 Ereignissen	 oder	 Gegebenheiten	 be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss	 und	 im	 Lagebericht	 aufmerksam	 zu	 ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	Darstellung,	Aufbau	und	Inhalt	des	Jahresab-
schlusses	insgesamt	einschließlich	der	Angaben	sowie	ob	
der	Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Geschäftsvor-
fälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	Jahresabschluss	
unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	
der	Gesellschaft	vermittelt.
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 » beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jah-

resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	des	Unternehmens.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen	Vertretern	dargestellten	zukunftsorientierten	Angaben	
im	Lagebericht	durch.	Auf	Basis	ausreichender	geeigneter	
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den	 zukunftsorientierten	 Angaben	 von	 den	 gesetzlichen	
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten	 Angaben	 aus	 diesen	 Annahmen.	 Ein	
eigenständiges	 Prüfungsurteil	 zu	 den	 zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben	wir	nicht	ab.	Es	besteht	ein	erhebliches	unvermeid-
bares	Risiko,	dass	künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	
zukunftsorientierten	Angaben	abweichen.	Wir	erörtern	mit	
den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie	 bedeutsame	 Prüfungsfeststellungen,	 einschließlich	
etwaiger	bedeutsamer	Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	
die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.“

 

Krefeld,	den	24.	Januar	2025
Der	Geschäftsführer
Prof.	Dr.-Ing.	Hermann-Josef	Roos
 

JAHRESABSCHLUSS DER EGK  
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT KREFELD 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
Die	 Gesellschafterversammlung	 der	 EGK	 Entsorgungsgesell-
schaft	 Krefeld	 Verwaltungsgesellschaft	 mbH	 hat	 am	 13.	 Mai	
2024	den	Jahresabschluss	2023	festgestellt.

Jahresabschluss	und	Lagebericht	werden	im	Unternehmensre-
gister	(vorm.	Bundesanzeiger)	veröffentlicht.	Sie	liegen	ab	so-
fort bis zum 28. Februar 2025 von montags - freitags von 9.00 
- 12.00 am Sitz der Verwaltung, Parkstr. 234, 47829 Krefeld-Uer-
dingen,	zur	Einsichtnahme	aus.	

Die	mit	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberich-
tes	 beauftragte	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	 dphg	 GmbH,	
Eichendorffstraße	46,	47800	Krefeld,	hat	am	29.	Februar	2024	
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteil:

„Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 der	 EGK	 Entsorgungsgesell-
schaft	 Krefeld	 Verwaltungsgesellschaft	 mbH,	 Krefeld,	 -	 beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- 
und	 Verlustrechnung	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 bis	
zum	31.	Dezember	2023	sowie	dem	Anhang,	einschließlich	der	
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft.	Darüber	hinaus	haben	wir	den	Lagebericht	der	EGK	Ent-
sorgungsgesellschaft	Krefeld	Verwaltungsgesellschaft	mbH	Kre-
feld,	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	
2023	geprüft.	

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen	Erkenntnisse

 » entspricht	der	beigefügte	Jahresabschluss	in	allen	wesent-
lichen	Belangen	den	deutschen,	 für	 Kapitalgesellschaften	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 sowie	 den	 er-
gänzenden	 Bestimmungen	 des	 Gesellschaftsvertrags	 und	
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage	der	Gesellschaft	zum	31.	Dezember	2023	 sowie	 ihrer	
Ertragslage	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	
Dezember 2023 und

 » vermittelt	der	beigefügte	Lagebericht	insgesamt	ein	zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen	Belangen	steht	dieser	Lagebericht	in	Einklang	mit	dem	
Jahresabschluss,	 entspricht	 den	 deutschen	 gesetzlichen	
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.	Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	
1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prüfung	zu	keinen	Einwen-
dungen	gegen	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Jahresabschlus-
ses	und	des	Lageberichts	geführt	hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts	 in	 Übereinstimmung	 mit	 §	 317	 HGB	 unter	 Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts“	 unseres	 Bestätigungsvermerks	 weitergehend	
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um	 als	 Grundlage	 für	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresab-
schluss	und	zum	Lagebericht	zu	dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gesellschaf-
terrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung	des	Jahresabschlusses,	der	den	deutschen,	für	Kapitalge-
sellschaften	geltenden	handelsrechtlichen	Vorschriften	sowie	
den	ergänzenden	Bestimmungen	des	Gesellschaftsvertrags	in	
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss	unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	
ordnungsmäßiger	 Buchführung	 ein	 den	 tatsächlichen	 Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.	Ferner	sind	die	gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger	 Buchführung	 als	 notwendig	 bestimmt	 haben,	
um	die	Aufstellung	eines	Jahresabschlusses	zu	ermöglichen,	
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen	Handlungen	(d.	h.	Manipulationen	der	Rechnungsle-
gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. Bei 
der	Aufstellung	des	 Jahresabschlusses	sind	die	gesetzlichen	
Vertreter	dafür	verantwortlich,	die	 Fähigkeit	der	Gesellschaft	
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
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Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten	entgegenstehen.	Außerdem	sind	die	gesetzli-
chen	Vertreter	verantwortlich	für	die	Aufstellung	des	Lagebe-
richts,	der	 insgesamt	ein	zutreffendes	Bild	von	der	 Lage	der	
Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	wesentlichen	Belangen	
mit	 dem	 Jahresabschluss	 in	 Einklang	 steht,	 den	 deutschen	
gesetzlichen	 Vorschriften	 entspricht	 und	 die	 Chancen	 und	
Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	zutreffend	darstellt.	Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vor-
kehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	als	notwendig	
erachtet	 haben,	 um	 die	 Aufstellung	 eines	 Lageberichts	 in	
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen	Vorschriften	zu	ermöglichen	und	um	ausreichende	ge-
eignete	Nachweise	für	die	Aussagen	im	Lagebericht	erbringen	
zu können. 

Der	 Gesellschafterrat	 ist	 verantwortlich	 für	 die	 Überwachung	
des	Rechnungslegungsprozesses	zur	Aufstellung	des	Jahresab-
schlusses	und	des	Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen,	ob	der	 Jahresabschluss	als	Ganzes	 frei	von	wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen	oder	 Irrtümern	 ist,	und	ob	der	Lagebericht	 insgesamt	ein	
zutreffendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	
in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	
mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der	unsere	Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lage-
bericht	beinhaltet.	Hinreichende	Sicherheit	 ist	ein	hohes	Maß	
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung	mit	§	317	HGB	unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	
Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	
ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	 durchgeführte	 Prüfung	
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise	erwartet	werden	könnte,	dass	sie	einzeln	oder	
insgesamt	die	auf	der	Grundlage	dieses	Jahresabschlusses	und	
Lageberichts	getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	
Adressaten beeinflussen.

Während	der	 Prüfung	üben	wir	 pflichtgemäßes	 Ermessen	aus	
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	
falscher	 Darstellungen	 im	 Jahresabschluss	 und	 im	 Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 

Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen	bzw.	das	Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	be-
inhalten können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	relevanten	internen	Kontrollsystem	und	
den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrun-
gen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im	Zusammenhang	mit	 Ereignissen	 oder	Gegebenheiten	
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben	im	Jahresabschluss	und	im	Lagebericht	aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise.	Zukünftige	Ereignisse	oder	Gegeben-
heiten	können	jedoch	dazu	führen,	dass	die	Gesellschaft	
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	 wir	 Darstellung,	 Aufbau	 und	 Inhalt	 des	 Jah-
resabschlusses	 insgesamt	 einschließlich	 der	 Angaben	
sowie	ob	der	Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Ge-
schäftsvorfälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	 Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und	Ertragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	des	Unternehmens.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen	 Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 An-
gaben	 im	 Lagebericht	 durch.	 Auf	 Basis	 ausreichender	
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere	die	den	zukunftsorientierten	Angaben	von	den	
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung	der	zukunftsorientierten	Angaben	aus	diesen	Annah-
men.	Ein	eigenständiges	Prüfungsurteil	zu	den	zukunfts-
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orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen	geben	wir	nicht	ab.	Es	besteht	ein	erhebliches	
unvermeidbares	Risiko,	dass	künftige	Ereignisse	wesent-
lich	 von	 den	 zukunftsorientierten	 Angaben	 abweichen.	
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen,	 einschließlich	etwaiger	bedeutsamer	Mängel	 im	
internen	Kontrollsystem,	die	wir	während	unserer	Prüfung	
feststellen.“

Krefeld,	den	24.	Januar	2025
Der	Geschäftsführer
Prof.	Dr.-Ing.	Hermann-Josef	Roos	

JAHRESABSCHLUSS DER 
ENTSORGUNGSANLAGENGESELL-
SCHAFT KREFELD VERWALTUNGSGE-
SELLSCHAFT MBH
Die	 Gesellschafterversammlung	 der	 EAG	 Entsorgungsanla-
gengesellschaft	 Krefeld	 Verwaltungsgesellschaft	 mbH	 hat	 am	 
13.	Mai	2024	den	Jahresabschluss	2023	festgestellt.

Jahresabschluss	und	Lagebericht	werden	im	Unternehmensre-
gister	(vorm.	Bundesanzeiger)	veröffentlicht.	Sie	liegen	ab	so-
fort bis zum 28. Februar 2025 von montags - freitags von 9.00 
- 12.00 am Sitz der Verwaltung, Parkstr. 234, 47829 Krefeld-Uer-
dingen,	zur	Einsichtnahme	aus.	

Die	mit	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberich-
tes	 beauftragte	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	 dphg	 GmbH,	
Eichendorffstraße	46,	47800	Krefeld,	hat	am	29.	Februar	2024	
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteil:

„	Wir	haben	den	Jahresabschluss	der	EAG	Entsorgungsanlagen-
gesellschaft	Krefeld	Verwaltungsgesellschaft	mbH	-	bestehend	
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung	 für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	 Januar	bis	zum	
31.	 Dezember	 2023	 sowie	 dem	 Anhang,	 einschließlich	 der	
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft.	Darüber	hinaus	haben	wir	den	Lagebericht	der	EAG	Ent-
sorgungsanlagengesellschaft	 Krefeld	Verwaltungsgesellschaft	
mbH	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	
2023	geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen	 Erkenntnisse	 ·	 entspricht	 der	 beigefügte	 Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pitalgesellschaften	geltenden	handelsrechtlichen	Vorschriften	
sowie	 den	 ergänzenden	Bestimmungen	des	Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	 tatsächlichen	Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der	Gesellschaft	zum	31.	Dezember	2023	sowie	ihrer	Ertragsla-
ge	 für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	 Januar	bis	zum	31.	Dezember	
2023	und	·	vermittelt	der	beigefügte	Lagebericht	insgesamt	ein	
zutreffendes	 Bild	 von	 der	 Lage	 der	 Gesellschaft.	 In	 allen	 we-

sentlichen	 Belangen	 steht	 dieser	 Lagebericht	 in	 Einklang	mit	
dem	 Jahresabschluss,	 entspricht	 den	deutschen	gesetzlichen	
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	
Entwicklung	zutreffend	dar.

Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prü-
fung	 zu	 keinen	 Einwendungen	 gegen	 die	 Ordnungsmäßigkeit	
des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts	geführt	hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts	 in	 Übereinstimmung	 mit	 §	 317	 HGB	 unter	 Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts“	 unseres	 Bestätigungsvermerks	 weitergehend	
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um	 als	 Grundlage	 für	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresab-
schluss	und	zum	Lagebericht	zu	dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gesellschaf-
terrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung	des	Jahresabschlusses,	der	den	deutschen,	für	Kapital-
gesellschaften	 geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	
sowie	den	ergänzenden	Bestimmungen	des	Gesellschaftsver-
trags in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass	 der	 Jahresabschluss	 unter	 Beachtung	 der	 deutschen	
Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	 tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz-	 und	 Ertragslage	 der	 Gesellschaft	 vermittelt.	 Ferner	
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen	 ordnungsmäßiger	 Buchführung	 als	 notwendig	
bestimmt	haben,	um	die	Aufstellung	eines	Jahresabschlusses	
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen	aufgrund	von	dolosen	Handlungen	(d.	h.	Manipulati-
onen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder	 Irrtümern	 ist.	 Bei	 der	 Aufstellung	 des	 Jahresabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit	der	Gesellschaft	zur	Fortführung	der	Unternehmen-
stätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaussind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem	sind	die	 gesetzlichen	Vertreter	 verantwortlich	 für	
die	Aufstellung	des	Lageberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	in	Einklang	
steht,	 den	 deutschen	 gesetzlichen	 Vorschriften	 entspricht	
und	 die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	
zutreffend	darstellt.	Ferner	sind	die	gesetzlichen	Vertreter	ver-
antwortlich	für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	
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die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung ei-
nes	Lageberichts	in	Übereinstimmung	mit	den	anzuwenden-
den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	zu	ermöglichen	und	
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht	 erbringen	 zu	 können.	 Der	 Gesellschafterrat	 ist	
verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses	zur	Aufstellung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen,	ob	der	 Jahresabschluss	als	Ganzes	 frei	von	wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen	 oder	 Irrtümern	 ist	 und	 ob	 der	 Lagebericht	 insgesamt	 ein	
zutreffendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	
in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	
mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der	unsere	Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lage-
bericht	beinhaltet.	Hinreichende	Sicherheit	 ist	ein	hohes	Maß	
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung	mit	§	317	HGB	unter	Beachtung	der	vom	Institut	der	
Wirtschaftsprüfer	 (IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	
ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	 durchgeführte	 Prüfung	
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise	erwartet	werden	könnte,	dass	sie	einzeln	oder	
insgesamt	die	auf	der	Grundlage	dieses	Jahresabschlusses	und	
Lageberichts	getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	
Adressaten beeinflussen.

Während	der	 Prüfung	üben	wir	 pflichtgemäßes	 Ermessen	aus	
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 » identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	
falscher	 Darstellungen	 im	 Jahresabschluss	 und	 im	 Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen	bzw.	das	Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	be-
inhalten können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	relevanten	internen	Kontrollsystem	und	
den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrun-
gen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang	 mit	 Ereignissen	 oder	 Gegebenheiten	 be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss	 und	 im	 Lagebericht	 aufmerksam	 zu	 ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	Darstellung,	Aufbau	und	Inhalt	des	Jahresab-
schlusses	insgesamt	einschließlich	der	Angaben	sowie	ob	
der	Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Geschäftsvor-
fälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	Jahresabschluss	
unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	
der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	des	Unternehmens.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 Angaben	 im	
Lagebericht	durch.	Auf	Basis	ausreichender	geeigneter	Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten	Angaben	von	den	gesetzlichen	Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen	 die	 sachgerechte	 Ableitung	 der	 zukunftsorien-
tierten	Angaben	aus	diesen	Annahmen.	Ein	eigenständiges	
Prüfungsurteil	zu	den	zukunftsorientierten	Angaben	sowie	
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es	 besteht	 ein	 erhebliches	 unvermeidbares	 Risiko,	 dass	
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsamem Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich	etwaiger	bedeutsamer	Mängel	im	internen	Kontroll-
system,	die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.“

Krefeld,	den	24.	Januar	2025	
Der	Geschäftsführer
Prof.	Dr.-Ing.	Hermann-Josef	Roos
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JAHRESABSCHLUSS DER GRUND-
STÜCKSGESELLSCHAFT DER STADT 
KREFELD VERWALTUNGS MBH
Die	 Vertreter	 der	 Stadt	 Krefeld	 als	 Alleingesellschafterin	 der	
Grundstücksgesellschaft	 der	 Stadt	 Krefeld	 Verwaltungs	 mbH	
haben	 am	 13.	 Dezember	 2024	 den	 Jahresabschluss	 und	 den	
Lagebericht	zum	31.	Dezember	2023	festgestellt	und	über	das	
Bilanzergebnis wie folgt beschlossen:

Der	Jahresabschluss	mit	einem	Jahresergebnis	von	0,00	€	wird	
festgestellt.  
Jahresabschluss	und	Lagebericht	 liegen	zur	 Einsichtnahme	 in	
den	 Geschäftsräumen	 der	 GGK	 Grundstücksgesellschaft	 der	
Stadt	Krefeld	mbH	&	Co.	KG,	Neue	Linner	Straße	87,	47798	Kre-
feld	bis	zur	Feststellung	des	folgenden	Jahresabschlusses	aus.	

Der	mit	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberich-
tes	 beauftragte	 Prüfer,	 die	 dhpg	 GmbH	 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft	 Berufsausübungsgesellschaft,	 Krefeld,	 hat	 am	
10.04.2024 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS-
PRÜFERS

An	die	Grundstücksgesellschaft	der	Stadt	Krefeld	Verwaltungs	
mbH:

Prüfungsurteile

Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 der	 Grundstücksgesellschaft	
der Stadt Krefeld Verwaltungs GmbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2023	
sowie	dem	Anhang,	einschließlich	der	Darstellung	der	Bilanzie-
rungs-	und	Bewertungsmethoden	-	geprüft.	Darüber	hinaus	ha-
ben	wir	den	Lagebericht	der	Grundstücksgesellschaft	der	Stadt	
Krefeld	Verwaltungs	GmbH	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	
bis	zum	31.	Dezember	2023	geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

 » entspricht	 der	 beigefügte	 Jahresabschluss	 in	 allen	wesent-
lichen	 Belangen	 den	 deutschen,	 für	 Kapitalgesellschaften	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 vermittelt	
unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft	zum	31.	Dezember	2023	sowie	ihrer	Ertragslage	für	das	
Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2023	und

 » vermittelt	der	beigefügte	Lagebericht	insgesamt	ein	zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen	Belangen	steht	dieser	Lagebericht	in	Einklang	mit	dem	
Jahresabschluss,	 entspricht	 den	 deutschen	 gesetzlichen	
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.

Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prü-
fung	 zu	 keinen	 Einwendungen	 gegen	 die	 Ordnungsmäßigkeit	
des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts	geführt	hat.	

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts	 in	 Übereinstimmung	 mit	 §	 317	 HGB	 unter	 Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts“	 unseres	 Bestätigungsvermerks	 weitergehend	
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um	 als	 Grundlage	 für	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresab-
schluss	und	zum	Lagebericht	zu	dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung	 des	 Jahresabschlusses,	 der	 den	 deutschen,	 für	 Kapital-
gesellschaften	 geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 in	
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss	 unter	 Beachtung	 der	 deutschen	 Grundsätze	
ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	 tatsächlichen	Verhält-
nissen	 entsprechendes	 Bild	 der	 Vermögens-,	 Finanz-	 und	 Er-
tragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.	 Ferner	sind	die	gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger	 Buchführung	 als	 notwendig	 bestimmt	 haben,	
um	 die	 Aufstellung	 eines	 Jahresabschlusses	 zu	 ermöglichen,	
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund do-
loser	Handlungen	(d.	h.	Manipulationen	der	Rechnungslegung	
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei	 der	 Aufstellung	 des	 Jahresabschlusses	 sind	 die	 gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 zu	 beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem	 sind	 die	 gesetzlichen	 Vertreter	 verantwortlich	 für	
die	Aufstellung	des	Lageberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen	 Belangen	mit	 dem	 Jahresabschluss	 in	 Einklang	
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich	 für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	
als	notwendig	erachtet	haben,	um	die	Aufstellung	eines	Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen	gesetzlichen	Vorschriften	zu	ermöglichen	und	um	ausrei-
chende	geeignete	Nachweise	für	die	Aussagen	im	Lagebericht	
erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen,	ob	der	 Jahresabschluss	als	Ganzes	 frei	von	wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen	oder	 Irrtümern	 ist,	und	ob	der	Lagebericht	 insgesamt	ein	
zutreffendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	
in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	
mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der	unsere	Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende	Sicherheit	ist	ein	hohes	Maß	an	Sicherheit,	aber	
keine	Garantie	dafür,	dass	eine	in	Übereinstimmung	mit	§	317	
HGB	 unter	 Beachtung	 der	 vom	 Institut	 der	 Wirtschaftsprüfer	
(IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden	 als	 wesentlich	 angesehen,	 wenn	 vernünftigerweise	
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf	der	Grundlage	dieses	Jahresabschlusses	und	Lageberichts	
getroffenen	 wirtschaftlichen	 Entscheidungen	 von	 Adressaten	
beeinflussen.

Während	der	 Prüfung	üben	wir	 pflichtgemäßes	 Ermessen	aus	
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	 wesentlicher	
falscher	 Darstellungen	 im	 Jahresabschluss	 und	 im	 Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	beinhalten	können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	relevanten	internen	Kontrollsystems	und	
den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrun-
gen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.	

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang	 mit	 Ereignissen	 oder	 Gegebenheiten	 be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss	 und	 im	 Lagebericht	 aufmerksam	 zu	 ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	Darstellung,	Aufbau	und	Inhalt	des	Jahresab-
schlusses	insgesamt	einschließlich	der	Angaben	sowie	ob	
der	Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Geschäftsvor-
fälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	Jahresabschluss	
unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	
der	Gesellschaft	vermittelt.	

 » beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	des	Unternehmens.	

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 Angaben	 im	
Lagebericht	durch.	Auf	Basis	ausreichender	geeigneter	Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten	Angaben	von	den	gesetzlichen	Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen	 die	 sachgerechte	 Ableitung	 der	 zukunftsorien-
tierten	Angaben	aus	diesen	Annahmen.	Ein	eigenständiges	
Prüfungsurteil	zu	den	zukunftsorientierten	Angaben	sowie	
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es	 besteht	 ein	 erhebliches	 unvermeidbares	 Risiko,	 dass	
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen un-
ter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung	sowie	bedeutsame	Prüfungsfeststellungen,	einschließ-
lich	etwaiger	bedeutsamer	Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	
die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.“

Krefeld, den 10. April 2024
dhpg GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berufsausübungsgesellschaft

gez.	Rainer	Bongarth	 gez.	Oliver	Stoffers
Wirtschaftsprüfer	 	 Wirtschaftsprüfer

Krefeld, im Februar 2025
-	Die	Geschäftsführung	–
Grundstücksgesellschaft	der	Stadt	Krefeld	Verwaltungs	mbH
Eckart	Preen
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JAHRESABSCHLUSS DER GGK GRUND-
STÜCKSGESELLSCHAFT DER STADT 
KREFELD MBH & CO. KG
Die Vertreter der Stadt Krefeld als einzige Kommanditistin der 
GGK	Grundstücksgesellschaft	der	Stadt	Krefeld	mbH	&	Co.	KG	
haben	 am	 13.	 Dezember	 2024	 den	 Jahresabschluss	 und	 den	
Lagebericht	zum	31.	Dezember	2023	festgestellt	und	über	das	
Bilanzergebnis wie folgt beschlossen:
Der	Jahresabschluss	mit	einem	Jahresergebnis	von	0,00	€	wird	
festgestellt. 

Jahresabschluss	und	Lagebericht	 liegen	zur	 Einsichtnahme	 in	
den	 Geschäftsräumen	 der	 GGK	 Grundstücksgesellschaft	 der	
Stadt	Krefeld	mbH	&	Co.	KG,	Neue	Linner	Straße,	47798	Krefeld	
bis	zur	Feststellung	des	folgenden	Jahresabschlusses	aus.	

Der	mit	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberich-
tes	 beauftragte	 Prüfer,	 die	 dhpg	 GmbH	 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft	 Berufsausübungsgesellschaft,	 Krefeld,	 hat	 am	
22.07.2024 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS-
PRÜFERS

An	die	der	GGK	Grundstücksgesellschaft	der	Stadt	Krefeld	mbH	
&	Co.	KG:

Prüfungsurteile

Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 der	 GGK	 Grundstücksgesell-
schaft	der	Stadt	Krefeld	mbH	&	Co.	KG	-	bestehend	aus	der	Bi-
lanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	
2023	 sowie	 dem	 Anhang,	 einschließlich	 der	 Darstellung	 der	
Bilanzierungs-	 und	 Bewertungsmethoden	 -	 geprüft.	 Darüber	
hinaus	haben	wir	den	Lagebericht	der	GGK	Grundstücksgesell-
schaft	 der	Stadt	 Krefeld	mbH	&	 Co.	 KG	 für	 das	Geschäftsjahr	
vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2023	geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse

 » entspricht	der	beigefügte	Jahresabschluss	in	allen	wesent-
lichen	Belangen	den	deutschen,	 für	 Kapitalgesellschaften	
und	 diesen	 gleichgestellten	 haftungsbeschränkten	 Perso-
nenhandelsgesellschaften	im	Sinne	des	§	264a	Abs.	1	HGB	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 vermittelt	
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhältnissen	ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-
sellschaft	zum	31.	Dezember	2023	sowie	 ihrer	Ertragslage	
für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	
2023 und

 » vermittelt	der	beigefügte	Lagebericht	insgesamt	ein	zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen	Belangen	steht	dieser	Lagebericht	in	Einklang	mit	dem	
Jahresabschluss,	 entspricht	 den	 deutschen	 gesetzlichen	
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.

Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prü-
fung	 zu	 keinen	 Einwendungen	 gegen	 die	 Ordnungsmäßigkeit	
des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts	geführt	hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts	 in	 Übereinstimmung	 mit	 §	 317	 HGB	 unter	 Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts“	 unseres	 Bestätigungsvermerks	 weitergehend	
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um	 als	 Grundlage	 für	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresab-
schluss	und	zum	Lagebericht	zu	dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung	des	 Jahresabschlusses,	der	den	deutschen,	 für	Ka-
pitalgesellschaften	und	diesen	 gleichgestellten	haftungsbe-
schränkten	 Personenhandelsgesellschaften	 im	 Sinne	 des	 §	
264a	Abs.	 1	HGB	geltenden	handelsrechtlichen	Vorschriften	
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der	 Jahresabschluss	unter	Beachtung	der	deutschen	Grund-
sätze	 ordnungsmäßiger	 Buchführung	 ein	 den	 tatsächlichen	
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und	 Ertragslage	 der	 Gesellschaft	 vermittelt.	 Ferner	 sind	 die	
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen	ordnungsmäßiger	Buchführung	als	notwendig	bestimmt	
haben,	 um	 die	 Aufstellung	 eines	 Jahresabschlusses	 zu	 er-
möglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund	von	dolosen	Handlungen	(d.	h.	Manipulationen	der	
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist.
Bei	 der	 Aufstellung	 des	 Jahresabschlusses	 sind	 die	 gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 zu	 beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem	 sind	 die	 gesetzlichen	 Vertreter	 verantwortlich	 für	
die	Aufstellung	des	Lageberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen	 Belangen	mit	 dem	 Jahresabschluss	 in	 Einklang	
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich	 für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	sie	
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als	notwendig	erachtet	haben,	um	die	Aufstellung	eines	Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen	gesetzlichen	Vorschriften	zu	ermöglichen	und	um	ausrei-
chende	geeignete	Nachweise	für	die	Aussagen	im	Lagebericht	
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses	 zur	 Aufstellung	 des	 Jahresab-
schlusses	und	des	Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen,	ob	der	 Jahresabschluss	als	Ganzes	 frei	von	wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen	oder	 Irrtümern	 ist,	und	ob	der	Lagebericht	 insgesamt	ein	
zutreffendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	
in	allen	wesentlichen	Belangen	mit	dem	Jahresabschluss	sowie	
mit	den	bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der	unsere	Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende	Sicherheit	 ist	ein	hohes	Maß	an	Sicherheit,	aber	
keine	Garantie	dafür,	dass	eine	 in	Übereinstimmung	mit	§	317	
HGB	 unter	 Beachtung	 der	 vom	 Institut	 der	 Wirtschaftsprüfer	
(IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als	wesentlich	angesehen,	wenn	vernünftigerweise	erwartet	wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage	 dieses	 Jahresabschlusses	 und	 Lageberichts	 getroffenen	
wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.

Während	der	 Prüfung	üben	wir	 pflichtgemäßes	 Ermessen	aus	
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	 wesentlicher	
falscher	 Darstellungen	 im	 Jahresabschluss	 und	 im	 Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	beinhalten	können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses	relevanten	internen	Kontrollsystem	und	
den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrun-
gen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang	 mit	 Ereignissen	 oder	 Gegebenheiten	 be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss	 und	 im	 Lagebericht	 aufmerksam	 zu	 ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	Darstellung,	Aufbau	und	Inhalt	des	Jahresab-
schlusses	insgesamt	einschließlich	der	Angaben	sowie	ob	
der	Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Geschäftsvor-
fälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	Jahresabschluss	
unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes	Bild	der	Vermögens-,	 Finanz	und	Ertragslage	
der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	mit	dem	Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	des	Unternehmens.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 Angaben	 im	
Lagebericht	durch.	Auf	Basis	ausreichender	geeigneter	Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten	Angaben	von	den	gesetzlichen	Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen	 die	 sachgerechte	 Ableitung	 der	 zukunftsorien-
tierten	Angaben	aus	diesen	Annahmen.	Ein	eigenständiges	
Prüfungsurteil	zu	den	zukunftsorientierten	Angaben	sowie	
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es	 besteht	 ein	 erhebliches	 unvermeidbares	 Risiko,	 dass	
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen un-
ter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung	sowie	bedeutsame	Prüfungsfeststellungen,	einschließ-
lich	etwaiger	bedeutsamer	Mängel	im	internen	Kontrollsystem,	
die	wir	während	unserer	Prüfung	feststellen.“

Krefeld,	den	22.	Juli	2024
dhpg GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berufsausübungsgesellschaft
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gez.	Rainer	Bongarth	 gez.	Oliver	Stoffers
Wirtschaftsprüfer	 	 Wirtschaftsprüfer

Krefeld, im Februar 2025
-	Die	Geschäftsführung	–
Grundstücksgesellschaft	der	Stadt	Krefeld	Verwaltungs	mbH
Eckart	Preen

SCHIEDSPERSON 
GESUCHT
Das	Schiedsamt	 für	den	Bezirk	1.2	–	Krefeld-West	 (Forstwald/
Benrad) ist neu zu besetzen. 

Die Aufgaben des Schiedsamtes nehmen Schiedspersonen 
wahr. Sie werden von der örtlichen Bezirksvertretung für die 
Dauer	von	fünf	 Jahren	gewählt	und	von	der	Leitung	des	Amts-
gerichtes bestätigt. Ihr Amt versehen die Schiedspersonen, die 
zwischen	25	und	75	 Jahre	alt	und	 in	 ihrer	Persönlichkeit	nach	
zur Streitschlichtung besonders befähigt sein sollten, ehren-
amtlich.

An	der	Ausübung	dieses	Ehrenamtes	interessierte	Bürgerinnen	
und Bürger können sich bewerben, sofern sie im vorgenannten 
Schiedsamts-/Stadtbezirken	 wohnen.	 Bewerbungen	 von	 Per-
sonen	mit	Migrationshintergrund	sind	ausdrücklich	erwünscht.

Nähere	 Auskünfte	 erteilt	 der	 Fachbereich	 Recht	 im	 Rathaus,	
Zimmer	C	257,	Telefon	86	21	30.

Krefeld,	den	30.	Januar	2025
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Bern
Beigeordnete

STEUERN WAREN FÄLLIG
Die Finanzbuchhaltung erinnert an die Zahlung der zum 
15.02.2025 fälligen Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer, 
der Zweitwohnungssteuer für das I. Quartal 2025 und die 
1.	Hälfte	der	Hundesteuer	für	das	Jahr	2025.	

Zur Abwicklung Ihrer Zahlungen bietet Ihnen die Finanzbuchhal-
tung	die	Teilnahme	am	SEPA-Lastschriftverfahren	an.	Ein	Online-
Formular	 für	 die	 Erteilung	 eines	SEPA-Lastschriftmandates	 fin-
den Sie im Serviceportal der Stadt Krefeld unter www.krefeld.de

Vorteile	des	SEPA-Lastschriftverfahrens:

 » Die Einrichtung und Änderung von Daueraufträgen bzw. das 
Ausfüllen von Überweisungsaufträgen entfällt.

 » Sie zahlen immer rechtzeitig den richtigen Betrag, auch 
wenn sich die Höhe der Forderung ändern sollte. 

 » Die Zahlung im Wege des SEPA-Lastschrifteinzugs gilt zum 
Fälligkeitstag als entrichtet, es können keine Mahngebüh-

ren oder Säumniszuschläge anfallen.
 » Die Belastung Ihres Kontos erfolgt niemals vor dem Fällig-

keitstag der Forderung
 » Sie können ab Belastungsdatum Ihres Kontos innerhalb von 

acht Wochen eine Wiedergutschrift bei Ihrer Bank verlan-
gen, dies ist bei Daueraufträgen und Überweisungen nicht 
möglich.

 » Erstattungszahlungen an Sie erfolgen ohne weitere Formali-
täten auf das von Ihnen angegebene Konto.

Fällige Abgaben, die nicht am Fälligkeitstag den Konten der 
Finanzbuchhaltung gutgeschrieben sind, müssen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen kostenpflichtig beigetrieben werden. 
Barzahlungen	können	nur	per	Einzahlung	über	ein	Bankinstitut	
unter Angabe des Kassenzeichens auf die Konten der Finanz-
buchhaltung DE84320500000000310003 Sparkasse Krefeld 
oder DE48320603620000002151 Volksbank Krefeld erfolgen. 
Schecks sind an die Finanzbuchhaltung der Stadtverwaltung 
Krefeld zu adressieren und müssen drei Tage vor Fälligkeit ein-
gegangen sein.

FUNDSACHENVERSTEIGERUNG
Zwischen dem 03.04.2025, 17:00 Uhr und dem 13.04.2025, 
17:00	Uhr	findet	eine	 regionale	Versteigerung	von	Fundfahrrä-
dern und anderen Fundgegenständen im Internet statt. Die Ver-
steigerung ist über die Internetadressen www.sonderauktionen.
net und www.fundus.eu	erreichbar.	Eine	Vorschau	der	Fundge-
genstände ist ab dem 06.03.2025 über die vorgenannten Inter-
netadressen möglich.

Es	handelt	sich	hierbei	um	Fundgegenstände,	die	länger	als	ein	
halbes	Jahr	beim	Fundbüro	der	Stadt	Krefeld	aufbewahrt	wurden.

Verlierer haben noch bis zum 02.04.2025 Gelegenheit, ihre An-
sprüche	beim	Fachbereich	Sicherheit	und	Ordnung	–	Fundbüro,	
Zimmer	205,	Elbestraße	7,	47800	Krefeld,	Tel.:	(02151)	
86-2323 oder 86-2471 geltend machen.

AUSLAGE GUTACHTERLICHE 
STELLUNGNAHME - 
AKZ.: 32.01.02.03-ONAS-49
Raumverträglichkeitsprüfung	 für	 die	 geplanten	 Offshore-Netz-
anbindungssysteme	der	„Windader	West“	-	Teilstück	NRW

Die Regionalplanungsbehörden bei den Bezirksregierungen 
Düsseldorf,	 Köln,	 Münster	 sowie	 beim	 Regionalverband	 Ruhr	
haben unter Federführung der Bezirksregierung Düsseldorf die 
Raumverträglichkeitsprüfung	für	die	geplanten	Offshore-	Netz-
anbindungssysteme	der	„Windader	West“	 -	Teilstück	NRW	mit	
Übermittlung	der	Gutachterlichen	Stellungnahme	nach	§	15	Ab-
satz	1	Satz	4	ROG	an	die	Vorhabenträgerin	 (Amprion	Offshore	
GmbH) am 13. Dezember 2024 abgeschlossen.

Die	Gutachterliche	Stellungnahme	einschließlich	ihrer	Begrün-
dung	 wird	 für	 die	 Dauer	 von	 fünf	 Jahren	 an	 folgender	 Stelle	
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während	der	Dienststunden	zur	Einsicht	für	jedermann	bereit-
gehalten:

Stadt	 Krefeld,	 Fachbereich	 Vermessung,	 Kataster	 und	 Liegen-
schaften,	Oberschlesienstraße	16,	Zimmer	327	

montags bis freitags vormittags  von 08.30 bis 12.30 Uhr
montags bis mittwochs nachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags nachmittags von 14.00 bis 17.30 Uhr

Um eine vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. 
Tel.:	02151/86-3846	oder	02151/86-3801;	
E-Mail:	fb62@krefeld.de
Die Gutachterliche Stellungnahme kann auch über die nachfol-
gende Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf eingese-
hen und heruntergeladen werden: 
https://url.nrw/windaderwest

Krefeld, den 17.02.2025
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Marcus	Beyer
Beigeordneter
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ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr	bis	Montagmorgen	um	7.00	Uhr	erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

21.02. – 23.02.2025  
Gerhard Küppers GmbH
Westpreußenstr.	23
47809 Krefeld   52 76-0

28.02 – 02.03.2025  
Bruno Specht
Krützpoort 27
47804 Krefeld  71 07 06

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr	bis	Montagmorgen	um	7.00	Uhr	erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.


